
Bei Photovoltaikprojekten ist zu-
nächst zu unterscheiden, wer solche 
Projekte bezahlt bzw. finanziert. Ei-
nerseits werden viele Photovoltai-
kanlagen von Eigenheimbesitzern 
selbst bezahlt und zur Beruhigung ei-
nes ökologischen Gewissens auf son-
nenbegünstigten Dachteilen des pri-
vaten Eigenheims errichtet. Hier 
spielt weniger eine staatlich geför-
derte Einspeisevergütung eine Rolle, 
als der Gedanke „Strom selbst zu 
produzieren“. In aller Regel handelt 
es sich hierbei um kleinere Photovol-
taikanlagen, die nur in den seltens-
ten Fällen geeignet sind, einen Er-
trag zu generieren, der die Finanzie-
rung der Investition des Eigenheim-
besitzes in diese Photovoltaikanlage 
trägt. Andererseits werden insbeson-
dere bei größeren Photovoltaikpro-
jekten durch die staatlich geförder-
ten Einspeisevergütungen institutio-
nelle Investoren, aber auch Hersteller 

von Photovoltaikpaneelen und -anla-
gen bzw. die Bau- und Dienstleis-
tungsbranche bei der Errichtung 
bzw. Installation solcher Photovoltai-
kanlagen angelockt. Immer dann, 

wenn staatliche Förderungen im 
Raum stehen, entwickelt sich eine In-
vestitions-, Finanzierungs- und Bera-
tungsindustrie, die eine möglichst 
optimierte Hebung solcher staatli-
chen Ressourcen im Auge hat. Immer 
öfter werden daher insbesondere 
größere Photovoltaikprojekte von 
Investoren initiiert, die jedoch nicht 
in die jeweils mit der Photovoltaikan-
lage zu belegende Immobilie inves-
tieren möchten, sondern ausschließ-
lich in die Photovoltaikanlage selbst. 
Solche innovativen Investoren sind 
nicht daran interessiert, erhebliche 
Investitionen in Grundbesitz zu täti-
gen, sondern beschränken sich da-
rauf, eine Photovoltaikanlage und 
deren Installation auf einer Immobi-
lie eines anderen zu finanzieren und 
für die Nutzung der Immobilie ein 
Nutzungsentgelt an den Eigentümer 
zu zahlen. Da eine Photovoltaikanla-
ge jedoch mit einem Grundstück 
oder einer Immobilie fest verbunden 
wird, ergibt sich die gesetzliche Folge 
dieser Verbindung, dass der Eigentü-
mer des jeweiligen Grundstücks auch 
Eigentümer der Photovoltaikanlage 
wird. Dies bedeutet, dass zwischen 
dem Investor bzw. Betreiber der Pho-
tovoltaikanlage und dem Eigentü-
mer des Grundbesitzes, auf dem die-
se Photovoltaikanlage errichtet wird, 
besondere Vereinbarungen erforder-
lich werden. Diese Vereinbarungen 
beinhalten zum Einen eine Verstän-

digung darauf, dass die auf dem je-
weiligen Grundbesitz errichtete Pho-
tovoltaikanlage nicht wesentlicher 
Bestandteil des Grundstücks und da-
mit Eigentum des Grundbesitzers 
wird, sondern im Eigentum des Inves-
tors bzw. des Betreibers der Photo-
voltaikanlage verbleibt. Andererseits 
benötigt der Investor bzw. Betreiber 
der Photovoltaikanlage eine Sicher-
heit, dass er die Photovoltaikanlage 
auch dauerhaft betreiben kann und 
nicht vom Grundstückseigentümer 
unter Ausnutzung gesetzlicher Mög-
lichkeiten von dem Betrieb der  
Photovoltaikanlage ausgeschlossen 
wird. Diese Sicherheit erreicht der In-
vestor bzw. Betreiber der Photovol-
taikanlage dadurch, dass im Grund-
buch des jeweiligen Grundstücks  
eine sog. Grunddienstbarkeit zu 
Gunsten des Investors bzw. Betrei-
bers der Photovoltaikanlage einge-
tragen wird, nach der dem Investor 
bzw. Betreiber der Photovoltaikanla-
ge der Betrieb der Photovoltaikanla-
ge und die dahingehend erforderli-
che Nutzung des Grundstücks vom 
Grundstückseigentümer dauerhaft 
gestattet wird. Eine solche Grund-
dienstbarkeit ist im Grundbuch des 
jeweiligen Grundstücks an rangers-
ter Stelle einzutragen, um zu ge-
währleisten, dass eine im schlimms-
ten Falle zwangsweise erfolgende 
Verwertung des Grundbesitzes nicht 
dazu führt, dass eine solche Grund-

Photovoltaik: Hausbank vs. Investorenbank

Nicht nur aus aktuellen Anlass, sondern vielmehr schon seit den Zeiten der Ölkrise Anfang der 1970er-
Jahre wird die Diskussion um alternative Energiegewinnung immer lauter und deutlicher. Dabei sind 
Photovoltaikanlagen zur Gewinnung elektrischer Energie in aller Munde, insbesondere aber auf aller Dä-
cher. Fahren wir durch Deutschland und insbesondere auch durch unsere von der Sonne verwöhnte Me-
tropolregion, fallen Photovoltaikanlagen auf Privatgebäuden, Gewerbegebäuden und -hallen, aber 
selbst auf großen ehemalig landwirtschaftlich bewirtschafteten Ackerflächen auf. Mit dem zweiten Blick 
ist aber auch zu bemerken, dass solche Photovoltaikanlagen in bestimmten Regionen gar nicht zu finden 
sind. Frank N. Weber von der Kanzlei Pabst Lorenz + Partner geht der Frage nach, wie das kommt? Frank N. Weber ist 

Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Bank- 

und Kapitalmarkt-
recht in der wirt-

schaftsrechtlich aus-
gerichteten Kanzlei 
Pabst Lorenz + Part-

ner. Die Schwerpunk-
te seiner Tätigkeit lie-
gen im Bank- und Ka-
pitalmarktrecht sowie 

im Insolvenz- und 
Wirtschaftsrecht. Er 

vertritt Kreditinstitute 
und Mandanten aus 
einem meist mittel-

ständischem Umfeld. 
Als ausgebildeter 

Bankkaufmann ist er 
ein praxisorientierter 

Ansprechpartner zu 
vielfältigen Fragestel-

lungen. Darüber hi-
naus ist Frank N. We-
ber auch im Vertrags-

recht und der Ver-
tragsgestaltung tätig.

Business & Law  Rhein-Neckar 2011

56 FachberichtBank- und Kapitalmarktrecht

Dies bedeutet, dass zwischen dem In-
vestor der Photovoltaikanlage und dem 
Eigentümer des Grundbesitzes besonde-
re Vereinbarungen erforderlich werden.
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dienstbarkeit zur Löschung gelangt 
und der Investor bzw. Betreiber der 
Photovoltaikanlage diese nicht wei-
ter betreiben kann bzw. darf. Ein be-
sonderes Sicherungsinteresse des In-
vestors bzw. Betreibers der Photovol-
taikanlage ist hier auch zu sehen, da 
in aller Regel eine solche zwangswei-
se Verwertung des Grundbesitzes 
nicht mit dem Investor bzw. Betrei-
ber der Photovoltaikanlage zusam-
menhängt, sondern alleine in der 
Vermögenssphäre des Grundbesit-
zers entsteht, auf die der Investor 
bzw. Betreiber einer Photovoltaikan-
lage wohl keinen Einfluss hat. Die 

Grunddienstbarkeit zum Betrieb der 
Photovoltaikanlage gewährleistet 
dem Investor bzw. Betreiber der Pho-
tovoltaikanlage jedoch, dass selbst 
bei einem Eigentümerwechsel er das 
Grundstück weiter für den Betrieb 
der Photovoltaikanlagen nutzen 
darf. Ein neuer Eigentümer, sei es 
nach dem freihändigen Erwerb des 

Grundstücks vom alten Eigentümer 
oder nach dem Erwerb des Grund-
stücks aus der Zwangsversteigerung, 
ist nach wie vor an die erstrangige 
Grunddienstbarkeit zu Gunsten des 
Investors bzw. Betreibers der Photo-
voltaikanlage gebunden, es sei denn, 
der Investor bzw. Betreiber der Pho-
tovoltaikanlage bewilligt insoweit 
eine Löschung, was bei einem funk-
tionierenden Photovoltaikprojekt si-
cherlich nicht der Fall sein wird. 
Gerade die unerlässliche Erforder-
lichkeit einer erstrangigen Grund-
dienstbarkeit zu Gunsten des Inves-
tors bzw. Betreibers einer Photovol-
taikanlage bereitet in der Praxis nicht 
unerhebliche Schwierigkeiten. Zum 
Einen ist das Sicherungsinstrument 
der Grunddienstbarkeit sehr kompli-
ziert und in erheblichem Umfange 
erklärungsbedürftig. Zum Anderen 
sind Grundstückseigentümer von der 
Notwendigkeit einer solchen Grund-
dienstbarkeit zu Gunsten des Inves-
tors bzw. Betreibers einer Photovol-
taikanlage zu überzeugen, da ein In-
vestor bzw. Betreiber einer Photovol-
taikanlage ein Photovoltaikprojekt 
nicht angehen wird, soweit ein 
Grundstückseigentümer sich gegen 
eine Grunddienstbarkeit zu Gunsten 
des Investors bzw. Betreibers der 
Photovoltaikanlage ausspricht. In 
diesem Fall wird ein Investor bzw. Be-

treiber einer Photovoltaikanlage ei-
nen Nutzungsvertrag mit einem 
Grundstückseigentümer schon gar 
nicht ins Auge fassen. Im Weiteren 
aber steht das Erfordernis, dass eine 
solche Grunddienstbarkeit erstran-
gig im Grundbuch eingetragen wer-
den muss, in direktem Konflikt zu  
anderen grundbuchrechtlichen Be-
lastungen insbesondere Grund-
pfandrechten zu Gunsten von den 
Grundstückseigentümer gegebenen-
falls finanzierenden Kreditinstituten, 
sprich der Hausbank des Grund-
stückseigentümers. Solche Grund-
pfandrechtsgläubiger müssten der 
Grunddienstbarkeit zu Gunsten des 
Investors bzw. Betreibers der Photo-
voltaikanlage einen Vorrang einräu-
men. Und hier beantwortet sich die 
oben aufgeworfene Frage, weshalb 
in bestimmten Regionen tatsächlich 
größere Photovoltaikanlagen nicht 
zu sehen sind. In solchen Regionen 
weigern sich die lokalen Kreditinsti-
tute, die den notwendigen Vorrang 
der Grunddienstbarkeit zu Gunsten 
des Investors bzw. Betreibers einer 
Photovoltaikanlage nicht nachvoll-
ziehen bzw. akzeptieren möchten, 
einen solchen Vorrang zu bewilligen. 
Die Hausbank stellt eine klassische 
grundpfandrechtliche Immobilienfi-
nanzierung in den Vordergrund und 
besteht dabei auf eine altherge-
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Eine entsprechende Situation ergibt
 sich auch bei anderen innovativen
 Energiegewinnungsprojekten, wie 
z. B. Windkrafträder, Nutzung von

 Wasserkraft, Blockheizkraftwerke etc.
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brachte erst- bzw. bestrangige eige-
ne Besicherung mit einer Grund-
schuld. Kann die Hausbank von die-
ser Position nicht abrücken und einer 
Grunddienstbarkeit eines Investors 
bzw. Betreibers einer Photovoltai-
kanlage einen Vorrang nicht einräu-
men, torpediert diese Hausbank so-
wohl moderne und innovative Inves-
torenfinanzierungsmodelle als auch 
moderne und innovative Energiege-
winnungsmethoden. Folge dessen 
ist, dass die Investoren bzw. Betreiber 
von Photovoltaikanlagen von Photo-
voltaikprojekten in solchen Fällen 
von solchen Projekten Abstand neh-
men müssen. Die grundpfandrecht-
lich besicherten Hausbanken von Ei-
gentümern für Photovoltaikanlagen 
in Frage kommender Grundstücke 
müssen sich mit den Sicherungsinte-
ressen der Investoren bzw. Betreiber 
von Photovoltaikanlagen beschäfti-
gen bzw. auseinandersetzen. Der 
rechtliche und wirtschaftliche Hinter-

grund dieser Problematik ist sehr 
schwierig und anspruchsvoll. Die 
Hausbank muss daher wie eine Inves-
torenbank denken, um die besonde-
ren Bedürfnisse und Interessen eines 
Investors bzw. Betreibers einer Pho-
tovoltaikanlage nachvollziehen bzw. 
verstehen zu können. Gelingt der 
Hausbank des Grundstückseigentü-
mers das nicht, wird dem Grund-
stückseigentümer die Möglichkeit 
genommen, hier in Zusammenarbeit 
mit einem Investor bzw. Betreiber ei-
ner Photovoltaikanlage ein Photo-
voltaikprojekt tatsächlich in die Rea-
lität umzusetzen. Dem Grundstücks-
eigentümer entgeht das vom Inves-
tor bzw. Betreiber der Photovoltai-
kanlage zu entrichtende Nutzungs-
entgelt, dem Investor bzw. Betreiber 
der Photovoltaikanlage entgeht 
staatlich garantierte Einspeisevergü-
tungen mit der Folge, dass ein für al-
le Beteiligten sinnvolles innovatives 
Energiegewinnungsprojekt an dem 

Unverständnis der Hausbank des 
Grundstückseigentümers für die Be-
dürfnisse und Interessen der Beteilig-
ten scheitert. Eine entsprechende Si-
tuation ergibt sich im Übrigen auch 
bei anderen innovativen Energiege-
winnungsprojekten, wie z. B. Wind-
krafträder, Nutzung von Wasser-
kraft, Blockheizkraftwerke etc. 
Die Hausbanken an einem investo-
renfinanzierten Photovoltaikprojekt 
interessierter Grundstückseigentü-
mer sollten sich losgelöst von bisheri-
gen Finanzierungsmodellen mit sol-
chen innovativen Finanzierungsmo-
dellen befassen. Lösungen, solche in-
novativen Finanzierungsmodelle un-
ter gleichzeitiger Beachtung eigener 
Sicherungsinteressen zu begleiten, 
sind möglich. Hierzu ist zunächst die 
ergebnisoffene Betrachtung und Be-
wertung solcher innovativer Finan-
zierungsmodelle erforderlich. 
Frank N. Weber / Kanzlei Pabst
 Lorenz + Partner, Mannheim
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